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Bietererklärung und sonstige Bestimmungen








Die Vergabe des Auftrags erfolgt nach den Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes (BVergG), BGBl. Nr. 56/1997 i.d.g.F., und der dazu ergangenen Verordnungen.





Die Allgemeinen Vertragsbestimmungen des BMVIT (Abteilung Energie- und Umwelttechnologien) sind Vertragsbestandteil (siehe Beilage).





Die Ausführung der beschriebenen Leistungen erfolgt unter Berücksichtigung der angeführten Angebotsunterlagen zum angegebenen Preis.





Der Bieter erklärt, dass alle Voraussetzungen für die Übernahme der Vertragspflichten erfüllt sind und dass er alle für die Erbringung der Leistung notwendigen Berechtigungen besitzt.





Der Bieter verpflichtet sich, die Ausführung der ihm übertragenen Leistungen termingerecht durchzuführen. Mit der Ausführung der Leistung wird unmittelbar nach Zuschlagserteilung begonnen.





Sämtliche Werknutzungsrechte gehen auf den Auftraggeber über.





Die Invertragnahme von Subunternehmern oder das Bilden von Arbeitsgemeinschaften ist grundsätzlich zulässig. In diesen Fällen ist eine entsprechende Beschreibung der hierfür herangezogenen Unternehmen dem Angebot beizulegen. ��Im Falle einer Bietergemeinschaft ist einer der Bieter als bevollmächtigter Vertreter zu bestellen, welcher die Bietergemeinschaft in allen Angelegenheiten der Angebotslegung und im Falle der Erteilung des Zuschlages bei Durchführung und Abwicklung des Auftrags gemäß den Bestimmungen des Liefer- und Werkvertrages gegenüber dem Auftraggeber verbindlich vertritt.��Bietergemeinschaften erbringen im Auftragsfalle die Leistungen als Arbeitsgemeinschaft und haften dafür sowie für sämtliche Folgen einer allenfalls nicht vertragsgemäßen Leistungserbringung sowie für allfällige Verletzungen der Bestimmungen dieser Vereinbarungen zur ungeteilten Hand solidarisch gegenüber dem Auftraggeber.��Die Beauftragung von Subunternehmen bedarf der schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. Die Weitergabe des gesamten Auftrages an Subunternehmer ist unzulässig. Die Verantwortung für Subaufträge liegt beim Auftragnehmer. ��Der Bieter benennt in seinem Angebot jene Leistungsteile, die er an Subunternehmer weiterzugeben beabsichtigt. Außerdem hat er die Befugnis sowie die technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Subunternehmern nachzuweisen.





Der Bieter verpflichtet sich, bei der Ausführung des Auftrags die in Österreich geltenden arbeits-, lohn- und sozialrechtlichen Vorschriften einzuhalten. Diese arbeits-, lohn- und sozialrechtlichen Vorschriften werden bei der für die Ausführung des Auftrags örtlich zuständigen Gliederung der gesetzlichen Interessensvertretung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur Einsichtnahme durch interessierte Bieter bereitgehalten.





Der Bieter verpflichtet sich, die sich aus den Übereinkommen Nr. 94, Nr. 95 und Nr. 98 der 32. Tagung der Internationalen Arbeitskonferenz, BGBl. Nr. 20/1952, ergebenden Verpflichtungen einzuhalten (ILO-Bestimmungen).





Der Bieter erklärt seine Zustimmung, dass zur Beurteilung der beruflichen Zuverlässigkeit vom Auftraggeber eine Auskunft aus der zentralen Verwaltungsstrafevidenz des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit gemäß § 28b des Ausländerbeschäftigungsgesetzes (AuslBG), BGBl. Nr. 218/1975 i.d.g.F., eingeholt wird.





Der Bieter kennt die Bestimmungen dieser Ausschreibung und ist bereit, die Leistungen zu diesen Bedingungen zu erbringen. Weiters erachtet sich der Bieter bis zur Zuschlagserteilung an sein Angebot gebunden.





Eine Honorierung der mit der Angebotslegung verbundenen Leistungen ist nicht vorgesehen.





Verspätet eingelangte bzw. unvollständige Angebote werden ohne weitere Prüfung ausgeschlossen.





Die Vertrags- und Auftragssprache ist Deutsch. Angebote und sämtliche ausschreibungsrelevante Unterlagen sind in deutscher Sprache vorzulegen. Alle Anfragen, Besprechungen, Korrespondenzen etc. erfolgen in deutscher Sprache. ��Bestätigungen und Nachweise betreffend die Zuverlässigkeit, die Leistungsfähigkeit sowie die vorausgesetzte fachliche Eignung in einer anderen als der deutschen Sprache sind in beglaubigter deutschsprachiger Übersetzung dem Auftraggeber zu übermitteln.





Das Angebot ist dokumentenecht zu verfertigen, Radierungen bzw. die Verwendung von Korrekturlack im Angebot sind unzulässig. Korrekturen müssen durch Fußnote vom Bieter bestätigt werden.





Für den Leistungsvertrag gilt österreichisches Zivilrecht. Sitz des Auftraggebers und damit zuständiger Gerichtsstand ist Wien.





Das Einbringen von Teilangeboten ist nicht zulässig.





Das Einbringen von Alternativangeboten ist zulässig; ein solches darf aber nur neben einem ausschreibungsgemäßen Angebot eingereicht werden. Alternativangebote sind als solche zu kennzeichnen und in einer eigenen Ausarbeitung einzureichen. ��Ein Alternativangebot ist nur dann zulässig, wenn dabei die Erbringung einer qualitativ gleichwertigen Leistung sichergestellt ist. Den Nachweis der Gleichwertigkeit hat der Bieter zu führen.





Dem Angebot liegen nur die eigenen Preisermittlungen des Bieters zugrunde. Es wurden vom Bieter keine gegen die guten Sitten oder den Grundsatz des freien Wettbewerbes verstoßenden Absprachen insbesondere über die Preisbildung mit anderen Unternehmen getroffen.





Der Bieter verzichtet ab dem Beginn der Zuschlagsfrist ausdrücklich auf die Anfechtung des Angebots wegen Irrtums und haftet bei Nichtannahme des Auftrags für alle Mehrkosten, die dem Auftraggeber dadurch entstehen.





Alle Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform.


























Datum: .......................       Rechtsverbindliche Unterschrift: ........................................................................
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